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 Gestützt auf §§ 117 und 118 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) und § 52 der kantonalen Verordnung über Grundeigentümerbeiträge 
und -gebühren (KGV) wird beschlossen: 
 

 I. Geltungs- und Anwendungsbereich 
  
Geltungs- und An-

wendungsbereich  

(§§ 1 - 5 KGV) 

§ 1 
 

1 Dieses Reglement vollzieht die Vorschriften der kantonalen Verord-
nung über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren für die Gemeinden des 
Kantons Solothurn (KGV) 

 2 Es findet Anwendung für öffentliche Erschliessungsanlagen, welche 
dem Verkehr und der Abwasserbeseitigung dienen. 

  
Inhalt 

(§§ 2 + 3 KGV) 
§ 2 
 

Das Reglement regelt: 
  
 a) die Beitragsansätze für die Verkehrsanlagen; 
 b) die Beitragsansätze für die Anlagen der Abwasserbeseitigung; 
 c) die Gebührenansätze für den Anschluss an die Anlagen der Abwasser-

beseitigung und der Gasversorgung; 
 d) die Gebührenansätze für die Benützung der Anlagen der Abwasserbe-

seitigung; 
 e) die Höhe der Ersatzabgaben für Fahrzeug-Abstellplätze. 
  
 II. Verkehrsanlagen 
  
Strassenkategorien 

(§ 39 KGV) 
§ 3 
 

1 Die bestehenden und projektierten öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den in folgende Kategorien eingeteilt: 

  

 a) Erschliessungsstrassen 
 b) Sammelstrassen; 
 c) Hauptverkehrsstrassen;  
 d) Fuss- und Radwege, die der unmittelbaren Erschliessung von 

Grundstücken dienen. 
 

 2 Die Einteilung ergibt sich aus der Ortsplanung (Uebersichtsplan "Ver-
kehrserschliessung und Strassenklassifizierung" und Erschliessungs-
pläne gemäss § 39 PBG). 

  
Beitragsansätze 

(§ 42 KGV) 
§ 4 
 

1 Beim Neubau einer Verkehrsfläche beträgt der Anteil der Beitrags-
pflichtigen: 
 

 a) bei Erschliessungsstrassen 80 % der Kosten; 
 

 b) bei Sammelstrassen 60 % der Kosten; 
 

 c) bei Hauptverkehrsstrassen 40 % der Kosten (für den Gemeindeanteil 
bei Kantonsstrassen ist litera b) massgebend); 
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 d) bei Fuss- und Radwegen, die der unmittel-baren Erschliessung von 
Grundstücken dienen 80 % der Kosten. 

 

 2 Bei Ausbau oder Korrektion einer bestehenden Verkehrsfläche ermäs-
sigen sich die Ansätze um die Hälfte, sofern schon einmal Beiträge ge-
leistet wurden. Andernfalls gelten die vollen Ansätze. 

  
Ersatzabgabe für 

Abstellplätze 

(§ 43 KGV) 

§ 5 
 

Die Ersatzabgabe für jeden erforderlichen Abstellplatz für Fahrzeuge be-
trägt Fr. 10'000.– pro Platz. 

  
 III. Abwasserbeseitigungsanlagen 
  
Beitragsansatz 

(§§ 44 + 45 KGV) 
§ 6 
 

1 Beim Neubau einer Abwasserbeseitigungsanlage beträgt der Anteil der 
Beitragspflichtigen 70 % der Kosten. Grundlage für die Berechnung 
der massgebenden Kosten bilden die entstehenden Erstellungskosten 
für einen Normalabwasserkanal von 250 mm Durchmesser. 

 

 2 Ausbau und Korrektion von Abwasserbeseitigungsanlagen sind bei-
tragsfrei. 

  
Anschluss- 

gebühren 

(§ 29 + 46 KGV) 

§ 7 
 

1 Für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitungsanlage erhebt 
die Gemeinde eine einmalige Anschlussgebühr von 2 % der Gebäude-
versicherungssumme der angeschlossenen Gebäude. 

 

 2 Bei einer Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme infolge Neu- 
oder Umbauten ist eine Nachzahlung zu leisten. Sie beträgt 2 % der 
Höherschatzung (Differenz zwischen alter und neuer Gebäudeversiche-
rungssumme). 

 

 3 Für Versicherungswerterhöhungen als Folge Anpassung des Zeitwertes 
an den Neuwert sind keine Nachzahlungen gemäss Absatz 2 hievor zu 
leisten. Dazu gilt der von der Gebäudeversicherung im Schatzungspro-
tokoll festgelegte Wert "Anpassung an die Neuwertdeckung". 

 

 4 Bei einer nachträglichen Herabsetzung der Gebäudeversicherungs-
summe erfolgt keine Rückzahlung von Anschlussgebühren. 

  
Benützungs- 

gebühren 

(§§ 32 + 47 KGV) 

§ 8 
 
 

 1 Für die Benützung der Abwasserbeseitigungsanlagen werden jährlich 
wiederkehrende Benützungsgebühren erhoben. 

 

 2 Die Benützungsgebühren setzen sich aus einer Grundgebühr pro Woh-
nung / Gewerbe- oder Industriebetrieb und aus einer Verbrauchsgebühr 
pro Kubikmeter bezogene Wassermenge zusammen. 

 



 

  

01.11.2010 k:\kanzlei\reglemente\grundeigentümerbeiträge und gebühren gbr\reglement\2011 reglement gbr 01.11.2010.doc 5 

 3 Über einen Zeitraum von 5 Jahren beträgt der Anteil der Einnahmen aus 
der Grundgebühr insgesamt 30 - 50 % und derjenige aus den 
Verbrauchsgebühren insgesamt 70 - 50 %. 

 

 4 Mit der Grundgebühr werden die fixen, unabhängig von der Abwasser-
menge anfallenden Kosten der Abwasseranlagen sowie die Beseitigung 
des Meteorwassers finanziert.  

  In den Gewerbezonen und in der Zone für öffentliche Bauten und aus-
serhalb der Bauzone beträgt sie Fr. 0.70 (exkl. MwSt) pro m2 versiegel-
te Fläche. In den übrigen Zonen beträgt sie Fr. 95.00 (exkl. MwSt) pro 
Wohnung/Gewerbebetrieb. 

  Falls das Meteorwasser nachweislich nicht in die öffentliche Kanalisa-
tion eingeleitet wird, kann die Grundgebühr in Abhängigkeit von der 
nicht angeschlossenen versiegelten Fläche um maximal 50% reduziert 
werden. 

 

 5 Mit der Verbrauchsgebühr wird die Beseitigung des bezogenen Brauch-
wassers finanziert. Sie beträgt Fr. 1.05 (exkl. MwSt) pro m3 bezogene 
Wassermenge. 

  
Mehrwertsteuer § 9 

 

Auf den Gebühren für Abwasserbeseitigungsanlagen wird die gesetzlich 
vorgeschriebene Mehrwertsteuer erhoben. 

  
 § 9bis 

 

1 Die Gemeinde führt die Abwasserrechnung als Spezialfinanzierung. 
 

2 Der Gemeinderat legt die Höhe der Anschluss- und Benützungsgebüh-
ren aufgrund folgender Grundsätze fest: 
 

• Sinkt der Kostendeckungsgrad in der Nachkalkulation unter 90 %, 
ohne dass ein voller Ausgleich der Deckungslücke durch vorhande-
nes Eigenkapital der Spezialfinanzierung erfolgen kann, sind die 
Ansätze so anzuheben, dass eine volle Kostendeckung sowie eine 
massvolle Reduktion eines allfälligen Fehlbetrages der Spezialfinan-
zierung gewährleistet wird; 

 

• steigt der Kostendeckungsgrad in der Nachkalkulation auf über 110 
%, sind die Ansätze auf ein Niveau zu senken, das eine volle Kos-
tendeckung sowie eine massvolle Reduktion eines allfälligen Fehl-
betrages der Spezialfinanzierung gewährleistet; 

 

• steigt der Bilanzfehlbetrag der Spezialfinanzierung (Summe der akti-
vierten Defizite) auf über 30 % des Vorjahresaufwandes, so ist eine 
entsprechende Anhebung der Ansätze vorzunehmen; 

 

• steigt das Eigenkapital der Spezialfinanzierung auf über 30 % des 
Vorjahresaufwandes, so ist eine entsprechende Senkung der Ansätze 
vorzunehmen. 
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 IV. Schlussbestimmungen 
  
Aufhebung 

bisheriger 

Reglemente 

§ 10 
 

1 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes werden sämtliche widerspre-
chenden Bestimmungen anderer Reglemente aufgehoben. 

 
 2 Aufgehoben ist insbesondere das Reglement über Erschliessungsbei-

träge und -gebühren (Perimeterreglement) in der Fassung vom 
13.8.1986. 

  
Inkrafttreten 

(§ 4 KGV) 
§ 11 
 

Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Gemeindeversamm-
lung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat rückwirkend 
auf den 1. Januar 1993 in Kraft. 

  
  
Genehmigung  Gemeinderat: 21. Dezember 1992 

 

Gemeindeversammlung: 25. Januar 1993 
 

Regierungsrat: RRB Nr. 530 vom 23. Februar 1993 
 

 
 Der Ammann Der Gemeindeschreiber 

  
B. Wildi R. Leuenberger 
 

 
Revisionen 1. 31.01.1994 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 2. 26.10.1994 (§ 11 Mehrwertsteuer) 
 3. 11.12.1995 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 4. 09.12.1996 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 5. 08.12.1997 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 6. 07.12.1998 (§§ 7 und 8, Erhöhung Abwasser- und Kanalisationsan-

schlussgebühr) 
 7. 11.12.2000 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 8. 10.12.2001 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 9. 09.12.2002 (§ 8, Erhöhung Abwassergebühr) 
 10. 11.06.2007 (§ 1 Abs. 2 Streichung Gasversorgung, § 2 Abs. c) und d) 

Streichung Gasversorgung, §§ 9 und 10 Streichung, § 11 
Streichung Gasversorgungsanlagen) 

 11. 07.12.2010 (§§ 8 und 9bis, Einführung einer Abwassergrundgebühr) 
 


